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Im Winter (1. November bis 31. März) darf bloss diejenige Energie-
menge ausgeführt werden, die einer 1050 stündigen Gebrauchsdauer der
jeweils zur Ausfuhr bewilligten Leistung entspricht. Überdies kann die
Ausfuhr in der Zeit vom 15. Oktober bÌ8 15. April im Interesse der Ver-
besserung der Inlandversorgung bis auf 40 °/o der zur Ausfuhr bewilligten
Energie eingeschränkt werden.

Die Bewilligung Nr. 109 ist 15 Jahre gültig.

#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Zahl der überseeischen Auswanderer aus der Schweiz.
Monat 1930 1929 Zu-oder Abnahme

Januar 276 321 — 45
Februar 220 253 — 33

Januar bis Ende Februar . . . . 496 574 — 78

B e r n , den 12. März 1930.
Eidgenössisches Auswanderungsamt.

#ST# Wettbewerb- und Stellenaussehreibungen, sowie Anzeigen.

Vorschriften des Bundes über die Arbeit in den Fabriken.
Bei der unterzeichneten Verwaltung ist eine bereinigte Ausgabe (1925)

der Vorschriften des Bundes Über die Arbeit in den Fabriken erhältlich.
Die Broschüre enthält: das Bundesgesetz vom 18. Juni 1914 mit

den durch die Bundesgesetze vom 17. Juni 1919 und 31. März 1922 herbei-
geführten Abänderungen; die Vollziehungsverordnung vom 3. Oktober 1919
mit den durch Bundesratsbeschluss vom 7. September 1923 herbeigeführten
Abänderungen, sowie dio neubearbeiteten 21 Beilagen (u. a. Verzeichnis
der kantonalen Feiertage, graphische Tabellen betreffend Schichtenbetrieb).

Diese Broschüre kann bei der unterzeichneten Verwaltung zum Preise
von Fr. 1. 50 (plus Porto und Nachnahmespesen) bezogen werden.

Drucksachenverwaltung der Bundeskanzlei.
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